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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 53/2016 
BürgA Nr. 5/2016 

 
 
An die Mitglieder  
des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 29.08.2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim 
lade ich Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Mittwoch, 14.09.2016, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 41/2016 vom 

22.06.2016 
 

5 Anregung nach §24 GO vom 30.05.2016 betr. Erhöhung des Taktes der 
Linie 16 im Bereich zwischen Sürth und Tannenbusch 

490/2016-7 

6 Anregung nach §24 GO vom 04.06.2016 betr. Namensnennung Euro-
paschule 

513/2016-5 

7 Anregung nach §24 GO NRW vom 12.05.2016 betr. Befreiung von den 
gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplans BO 16 
(BürgA 22.06.2016, StEA 29.06.2016, SteA 06.09.2016) 

411/2016-6 

8 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

710/2016-1 

9 Anfragen mündlich  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Christian Koch beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachwirt) 
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Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim am Mittwoch, 
22.06.2016, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 41/2016 

  Nicht-öffentliche Sitzung  BürgA Nr. 4/2016 
 
Anwesende 
Vorsitzender 
Koch, Christian FDP-Fraktion  

Mitglieder 
Aharchi, Loubna SPD-Fraktion  
Gesell, Andrea Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Gilles, Hans Günter UWG/Forum-Fraktion  
Heßling, Günter CDU-Fraktion  
Jaritz, Karin SPD-Fraktion  
Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion  
Lamprichs, Holger CDU-Fraktion  
Schnitker, Kai Fraktion-DIE LINKE  
Velten, Konrad CDU-Fraktion  
Weiler, Marcel Bündnis 90/Grüne-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Müller, Marc CDU-Fraktion  
Wehrend, Lutz CDU-Fraktion  

Verwaltungsvertreter 
Pieck, Johannes  

Schriftführerin 
Altaner, Petra  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Geuer, Theo CDU-Fraktion  
Großmann, Stefan CDU-Fraktion  
 
 
 
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 27/2016 vom 

28.04.2016 
 

5 Anregung nach §24 GO vom 08.04.2016 betr. Beschilderung der Sie-
bengebirgsstraße, sowie der Schumannstraße 

269/2016-9 
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TOP Inhalt Vorlage Nr. 
6 Anregung nach §24 GO vom 12.05.2016 betr. Befreiung von den ge-

stalterischen festsetzungen des Bebauungsplans BO 16 
411/2016-6 

7 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

445/2016-1 

8 Anfragen mündlich  
 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Christian Koch eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der 
Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten beschlussfähig ist. 
 
 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 8. 
 
 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
Frau Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
Es wurde kein Ausschussmitglied verpflichtet. 
 

3 Einwohnerfragestunde  
Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 27/2016 
vom 28.04.2016 

 

Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die 
Sitzung Nr. 27/2016 vom 28.04.2016 keine Einwände. 
 

5 Anregung nach §24 GO vom 08.04.2016 betr. Beschilderung der 
Siebengebirgsstraße, sowie der Schumannstraße 

269/2016-9 

Die Petenten erläuterten ihre Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
wie folgt zu beschließen:  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt den Bürgermeister, für den Wirtschaftsweg 
zwischen Siebengebirgsstraße und Schumannstraße zu prüfen, wie die Durchfahrt für die 
Anwohner der Siebengebirgsstraße gestattet werden kann. 
 
- Einstimmig -  
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6 Anregung nach §24 GO vom 12.05.2016 betr. Befreiung von den 

gestalterischen festsetzungen des Bebauungsplans BO 16 
411/2016-6 

Der Petent erläutert seine Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
folgenden Beschluss:  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt den Bürgermeister auf Antrag aller Fraktio-
nen, eine Befreiung vom Bebauungsplan für eine Einfriedung zu gewähren und mit dem 
Grundstückseigentümer geeignete Lösungen zu erarbeiten. 
 
- Einstimmig -  
 

7 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorheri-
gen Sitzungen 

445/2016-1 

Keine. 
 

8 Anfragen mündlich  
AM Kleinekathöfer 
Kann in der nächsten Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung mitgeteilt werden, wie 
weit der Sachstand bezüglich Anordnung der Parkflächen in der Rheinstraße in Hersel ge-
diehen ist? 
Antwort: 
Wird in der nächsten Sitzung beantwortet. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:05 Uhr 
 
 
 
 
 
 
gez. Christian Koch  gez. Petra Altaner 
Vorsitz  Schriftführung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 14.09.2016 
Ausschuss für Stadtentwicklung 04.10.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 490/2016-7 

    Stand 03.06.2016 
 
Betreff 
 

Anregung nach §24 GO vom 30.05.2016 betr. Erhöhung des Taktes der Linie 
16 im Bereich zwischen Sürth und Tannenbusch 

 
 
Beschlussentwurf Bürgerausschuss: 
 
Der Bürgerausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung, wie folgt zu beschlie-
ßen: 
(siehe Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung) 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, dass die Stadt Bornheim – wie zur Neuauf-
stellung des Nahverkehrsplanes beschlossen - weiterhin vorbehaltlich der haushaltsmäßigen 
Auswirkungen die Prüfung einer Taktverdichtung auf der Stadtbahnlinie 16 für die Hauptver-
kehrszeiten wünscht. 
 
Sachverhalt 
 
Grundsätzlich ist das Anliegen des Antragstellers wünschenswert. Auch die Stadt Bornheim 
wünscht sich schon seit längerer Zeit eine Taktverdichtung für die Linie 16. Allerdings be-
steht der Bedarf ausschließlich zu den Hauptverkehrszeiten in den Morgenstunden und 
nachmittags. Allerdings hat die Stadt Bornheim, unabhängig von den Kosten, die eine Takt-
verdichtung verursachen würde, keine Entscheidungsgewalt in diesem Punkt. Hier bedarf es 
einer Abstimmung mehrerer Städte und Kreise, die bereits geführt wird. Entsprechend wurde 
der Antrag weitergeleitet an den Rhein-Sieg-Kreis als potentiellen Besteller der Leistung. 
Hinzu kommt, dass die Stadt Bornheim aufgrund der aktuellen Haushaltssituation jede zu-
sätzliche Belastung vermeiden muss. 
 
Dieser beantwortete die Anfrage am 14.06.2016 wie folgt: 
 
„Der Rhein-Sieg-Kreis strebt aufgrund der hohen Auslastung seit längerem die Einführung 
eines 10-Minuten-Taktes auf der Linie 16 während der Hauptverkehrszeiten morgens und 
nachmittags an. Bislang scheiterte dies jedoch am hohen Finanzierungsaufwand. So machte 
die KVB bereits 2013 für die Angebotsverbesserung Kosten von 430.000 € p.a. geltend, da-
von gut 200.000 € p.a. für den Rhein-Sieg-Kreis.  
 
Aktuell werden in der kommunalen Arbeitsgruppe "Zukunft Stadtbahn" unter Beteiligung der 
Stadt Bonn sowie der Verkehrsunternehmen SWBV und KVB weitere finanzierbare Lö-
sungsansätze geprüft und diskutiert. Auch diese werden jedoch eine entsprechende Finan-
zierung und damit eine politische Beschlussfassung erfordern. Eine Realisierung ist daher 
kurzfristig nicht möglich.“ 
 

Ö  5
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Die Stadt Bornheim hatte zu diesem Thema im Rahmen der Fortschreibung des Nahver-
kehrsplanes des Rhein-Sieg-Kreises eine Stellungnahme abgegeben mit der Forderung 
nach einer Prüfung von Taktverdichtungen auf der Linie 16 zu den Hauptverkehrszeiten. 
 
Nach Auskunft des Rhein-Sieg-Kreises liegt der Preis für einen Bahnkilometer für das Jahr 
2016 bei 5,68 €. Die Linie 16 durchfährt das Bornheimer Stadtgebiet auf rund 5 Kilometer. 
Ausgehend von 4 Verstärkerfahrten je morgens und nachmittags in 2 Richtungen an 250 
Tagen kämen im Falle einer Umsetzung zusätzliche 20.000 Bahnkilometer und somit Kosten 
von rund 114.000 € pro Jahr auf die Stadt Bornheim zu.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Der Anteil des Finanzierungsaufwandes für die beantragte Angebotsverbesserung läge bei 
ca. 200.000 € p.a. für den Rhein-Sieg-Kreis. Von der Stadt Bornheim würde nach derzeitiger 
Kalkulation im Falle einer Umsetzung ein Anteil von rund 114.000 € pro Jahr dauerhaft zu-
sätzlich zu finanzieren sein. Die Berücksichtigung dieses Finanzierungsanteils muss zu ge-
gebener Zeit im Rahmen der Haushaltsberatungen abgewogen werden. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
1 Anregung 
2 Mitteilung Planungs- und Verkehrsausschuss Rhein-Sieg-Kreis 
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RHEIN-SIEG-KREIS  A N L A G E   

DER LANDRAT  zu TO.-Pkt.  
 
61.4 - Öffentlicher Personennahverkehr 08.01.2013 
 
 

M i t t e i l u n g 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
 
Gremium Datum Zuständigkeit 
Planungs- und Verkehrsausschuss 31.01.2013 Kenntnisnahme 
 
 
 
Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 
Taktverdichtung der Stadtbahnlinie 16 in der 
Hauptverkehrszeit zwischen Wesseling, Bornheim und 
Bonn Hbf 
- Sachstandsbericht - 
 

 
 
 
Mitteilung: 
 
Die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis prüfen die Option einer Verdichtung der Stadtbahnlinie 
16 in den Hauptverkehrszeiten zwischen Wesseling, Bornheim und Bonn. Ziele sind die Behe-
bung von zunehmenden Kapazitätsengpässen sowie eine bessere Bedienung der Zwischenstati-
onen. Angedacht ist, in einem ersten Schritt die heute bereits zwischen Köln und Wesseling an-
gebotenen Verstärkerfahrten von/nach Bad Godesberg zu verlängern (morgens und nachmittags 
jeweils vier Fahrtenpaare). Zwischen Tannenbusch Mitte und Bad Godesberg können jeweils 
entsprechende Fahrten der Linie 63 entfallen. 
  
Effekt im Rhein-Sieg-Kreis wäre eine Verdichtung vom bestehenden 20-Minuten-Takt auf einen 
10-Minuten-Takt zwischen ca. 6.30 und 8 Uhr sowie ca. 16 Uhr und 17.30, und zwar sowohl 
von/nach Köln als auch von/nach Bonn. Die Maßnahme ermöglicht weiterhin eine wesentlich 
bessere Betriebsstabilität auf der Stadtbahnlinie 16. Zum einen können die Pufferzeiten an den 
Endpunkten optimiert werden, zum anderen ist auch bei größeren Verspätungen einzelner Kurse 
eine zeitnahe Fahrtalternative gegeben.  
 
Auf Bonner Seite könnte durch die Taktverdichtung eine bessere Bedienung der Stadtbahnhalte-
stelle Buschdorf erreicht werden. Bisher war es vorgesehen, zu diesem Zweck die Linie 63 zu 
verlängern und in Buschdorf eine neue Wendeanlage zu bauen. Anschließend müsste jedoch ein 
Stadtbahnzug zusätzlich eingesetzt werden. Mit der jetzt favorisierten Option erhöht sich der Wa-
genbedarf ebenfalls nur um einen Zug, es entsteht jedoch ein größerer Nutzen. Zudem entfallen 
die Kosten der Wendeanlage (kalkuliert auf 4,8 Millionen Euro). 
 
Das Vorhaben ist aufgrund der Vielzahl der Beteiligten (Städte Bonn, Bornheim, Wesseling, Köln; 
Rhein-Sieg-Kreis; KVB, SWB, HGK) sehr komplex. Die Städte Bonn und Wesseling sowie der 
Rhein-Sieg-Kreis streben an, die Mehrleistung auf der Grundlage der bestehenden öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung entsprechend der Fahrleistung auf den jeweiligen Streckenabschnitten 

Ö  5
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abzurechnen. Damit würden Kosten von insgesamt ca. 170.000 €/a entstehen, davon ca. 80.000 
€/a für den Rhein-Sieg-Kreis. 
 
Die KVB als Betriebsführer auf dem Abschnitt Wesseling – Hersel ist allerdings nicht bereit, die 
zusätzlichen Fahrten gemäß der bestehenden Vereinbarung durchzuführen, sondern besteht auf 
einer Vollkostenabrechnung in Höhe von 430.000 €/a (Anteil Rhein-Sieg-Kreis ca. 202.000 €/a). 
Dabei wird der Aufwand zur Vorhaltung der zusätzlichen Zugeinheit geltend gemacht. 
 
Mit der Stadt Bonn und der SWBV ist vereinbart, dass weitere Gespräche mit allen Akteuren ge-
führt werden. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Michael Jaeger) 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 14.09.2016 
Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 22.11.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 513/2016-5 

    Stand 19.08.2016 
 
Betreff 
 

Anregung nach §24 GO vom 04.06.2016 betr. Namensnennung Europaschule 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Schule, Soziales 
und demographischen Wandel wie folgt zu beschließen:  
siehe Beschluss Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die Ausführungen 
der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Der Verwaltung liegt ein Antrag vor, die Europaschule Bornheim zusätzlich mit dem Namen 
von Rupert Neudeck zu benennen. 
 
Zurzeit stellt sich für die Schulgemeinde und für die Verwaltung die Frage nach einer Na-
mensänderung der Europaschule Bornheim nicht. Die Schulgemeinde hat sich seinerzeit 
bewusst für den Namen „Europaschule“ entschieden, um auch nach außen die Verbunden-
heit mit der europäischen Idee zu signalisieren. Es gibt im Moment keine Impulse seitens der 
Schulgemeinde den Namen zu ändern. Die Europaschule hat mit der Verleihung des „Born-
heimers“ an Herrn Neudeck in diesem Jahr seine besonderen Verdienste gewürdigt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Anregung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 22.06.2016 
Ausschuss für Stadtentwicklung 29.06.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 411/2016-6 

    Stand 19.05.2016 
 
Betreff 
 

Anregung nach §24 GO NRW vom 12.05.2016 betr. Befreiung von den 
gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplans BO 16 

 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
folgenden Beschluss: siehe Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführung der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
Zu der in der Anlage beigefügten Anregung nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Den Antragstellern wurde zwischenzeitlich von der Verwaltung mit Schreiben vom 
17.05.2016 mitgeteilt, dass dem gestellten Gesuch auf Gewährung der Befreiung nicht zuge-
stimmt werden kann. 
 
Der Bebauungsplan BO 16 trifft hinsichtlich Einfriedungen folgende Festsetzung: 
 „Einfriedungen sind als standortgerechte, freiwachsende oder geschnittene  einheimische 
Hecken zulässig. Mit Ausnahme der Vorgartenbereiche sind darüber hinaus Zäune bis zu 
1,20 m Höhe zulässig. Von dieser Festsetzung sind Einfriedungen von Terrassen, die unmit-
telbar an die Wohngebäude anschließen, bis zu einer Tiefe von 3,0 m ausgenommen.“ 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird diesbezüglich explizit angeführt, dass diese 
Festsetzungen für einheitliche Einfriedungen und für ein städtebaulich ansprechendes Bild 
beitragen sollen. 
 
Die Antragsteller möchten entlang ihrer nördlichen Grundstücksgrenze zum festgesetzten 
Fuß- und Radweg über eine Länge von etwa 26,5 m eine Kalksandsteinmauer errichten. 
Vorgesehen ist eine höhenmäßige Abstufung aufsteigend  von der Mühlenstraße. In den 
ersten 6,5 m eine Höhe von 1,2 m, die nächsten 10,5 m eine Höhe von 1,6 m und die ver-
bleibenden 10,0 m eine Höhe von 1,95 m. 
 
Die Gewährung einer Befreiung würde der Zielsetzung eines offenen Gebietscharakters im 
Planbereich widersprechen. Neben der optischen Barrierewirkung im Verlauf des Fußweges 
würde eine Präzedenzwirkung für den gesamten Planbereich geschaffen. Ähnliche Gesuche 
könnten im Sinne der Gleichbehandlung nicht negativ beschieden werden. Der erst im Jahr 
2014 rechtskräftig gewordene Bebauungsplan würde somit in einer wesentlichen gestalteri-
schen und städtebaulichen Festsetzung praktisch wirkungslos. 
 
Anlagen zum Sachverhalt   
Anregung 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 06.09.2016 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 14.09.2016 
 

  öffentlich   
Vorlage Nr. 

Ergänzung 
411/2016-6 

    Stand 03.08.2016 
 
Betreff 
 

Anregung nach §24 GO NRW vom 12.05.2016 betr. Befreiung von den 
gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplans BO 16 

 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt von dem Sachverhalt Kenntnis 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt von dem Sachverhalt Kenntnis 
 
Sachverhalt 
 
Entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten vom 22.06.2016 
und dem Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 29.06.2016 wurde mit den 
Antragstellern ein Kompromiss erarbeitet. 

Das Grundstück wird einheitlich mit einem Stabgitterzaun  eingefriedet. Dieser ist in einem 
10 m breiten Bereich ab der hinteren Hauskante 1,80 m hoch und blickdicht, ansonsten   
1,20 m hoch. Im rückwärtigen Garten soll eine begleitende Hecke angepflanzt werden. 

Mit dieser Lösung bleiben die Grundzüge der Planung für die Festsetzungen zu Einfriedun-
gen gewahrt und den Belangen der Antragsteller konnte entgegen gekommen werden. 

 
 

Ö  7
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